
Initiative und der schöpferischen Potenzen des sozialistischen Jugend
verbandes sind fester Bestandteil der Jugendpolitik des sozialisti
schen Staates. Zusammen mit der Freien Deutschen Jugend nehmen ARTIKEL 20 
der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, der Deutsche Turn- und 
Sportbund, die Gesellschaft für Sport und Technik und andere Orga
nisationen bedeutenden Einfluß auf die Erziehung der Jugend.

Die Bestimmung des Absatzes 3 über die Förderung der Jugend 
ist Verfassungsauftrag für alle staatlichen Organe, alle Erziehungs
und Bildungseinrichtungen, Betriebe und Genossenschaften, die ge
sellschaftlichen Organisationen und sozialistischen Kollektive. Be
sonders im Beschluß des Staatsrates „Jugend und Sozialismus“ vom 
31. März 1967 und im Jugendgesetz vom 4. Mai 1964 sind die Pflich
ten und Aufgaben für die Verwirklichung dieses Verfassungsauftrages 
festgelegt. Er bedeutet zugleich die Verpflichtung für die Jugend, 
verantwortungsbewußt und mit Achtung vor der älteren Generation, 
den Eltern und Erziehern, an der Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft mitzuwirken.
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